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Europäischer Sozialfonds Plus (ESF Plus) in Baden-Württemberg Förderperi-

ode (FP) 2021-2027

„Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“
Aufruf vom 01.04.2025

des regionalen ESF-Arbeitskreises des Landkreises Karlsruhe

 

zur Einreichung von regionalen Projektanträgen in dem spezifischen Ziel 

h) Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancen- 

gleichheit, Nichtdiskriminierung und aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der  

Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere von benachteiligten Gruppen 

 

Antragsfrist: 31. Mai 2025 

Frühester Start der Maßnahmen: 1. Januar 2026 

 

 

 

1. Ausgangslage und Handlungsbedarf 

 

Die Strategie des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) in Baden-Württemberg in der För-

derperiode 2021-2027 orientiert sich neben den inhaltlichen Empfehlungen der ESF-Plus-

Verordnung (VO (EU) 2021/1057) bzw. der Dachverordnung (VO (EU) 2021/1060) maßgeb-

lich an den länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission für Deutschland 

2019. Die Investitionsleitlinien für die Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik 2021-2027 für 

Deutschland im Politischen Ziel 4 („Ein sozialeres Europa“) sind in Anhang D des Länderbe-

richts für Deutschland wiedergegeben. Hinzu kommen die Ziele der Europäischen Säule sozi-

aler Rechte. 

 

Nach den für Baden-Württemberg identifizierten spezifischen Herausforderungen der ESF-

Förderung und den Politikzielen des Landes wurde die Förderstrategie des ESF Plus in Baden-

Württemberg in der Förderperiode 2021-2027 entwickelt. Dazu 

wurden u. a. politische Programme auf Landesebene, Ergebnisse der im Jahr 2019 durch das 

Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) durchgeführten Sozioökonomi-

schen Analyse bzw. der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse (SOEK/SWOT), Ergeb-

nisse der im Hinblick auf die Förderperiode 2021-2027 durchgeführten Online-Konsultation 

sowie Erfahrungen und Evaluationsergebnisse aus der Förderperiode 2014-2020 herangezo-

gen. Auch in der regionalen Förderung soll ein Schwerpunkt auf die Steigerung der sozialen 
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Inklusion und der gesellschaftlichen Teilhabe sowie auf die Bekämpfung der Armut gesetzt 

werden.  

 

Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung – Überblick und Analyse für den Landkreis 

Karlsruhe 

Stärken Schwächen 

• wirtschaftlich starke Region mit 

spürbarer 

Bevölkerungsentwicklung – im 

Umfeld des Wirtschaftszentrums 

Stadt Karlsruhe 

• Betriebe-Struktur ist geprägt durch 

Klein- und mittlere Betriebe – die 

gegen kurzfristige Krisen und 

Schwankungen des 

wirtschaftlichen Wachstums gut 

gewappnet sind 

 

 

• gruppenspezifische Unterschiede in 

der Arbeitslosigkeit und Betroffenheit 

in der Sozialhilfe v. a. bei Frauen und 

Ausländern 

• Anteil von Frauen an allen 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten deutlich geringer als im 

Landesschnitt 

• enger Zusammenhang zwischen 

Arbeitslosigkeit und 

Armutsgefährdung mit spezifischen 

Merkmalen bzw. Häufung solcher 

Merkmale 

• Menschen in Haushalten mit 

(mehreren) Kindern insbesondere 

Alleinerziehende 

 

Zugang schutzsuchender 

Menschen aus der Ukraine und 

anderer Geflüchteter 

• die Zahl der erwerbsfähigen 

Menschen (15. – 67. Lebensjahr), 

die Zuflucht im Landkreis 

Karlsruhe gefunden haben, bleibt 

auf einem hohen Niveau („vier von 

zehn Bürgergeldempfängern 

haben einen Fluchthintergrund“) 

Zugang schutzsuchender Menschen 

aus der Ukraine ab 24.02.2022 

• Unterbringung in geeigneten 

Wohnraum, die Schaffung von 

Kinderbetreuungsangeboten und die 

Beschulung der Kinder bleiben 

zentrale Herausforderungen an die 

Kommunen  
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• stabiles und zeitnahes Angebot an 

Sprach- und Integrationskursen 

des BAMF 

• nach Spracherwerb bestehen 

realistische Integrationschancen 

auf dem regionalen Arbeitsmarkt 

 

Chancen Risiken 

• Verbesserung der sozioökonomischen 

Lage breiter Bevölkerungsgruppen; 

überdurchschnittlich hohe 

Lebensstandards und sichere 

Lebensbedingungen 

• zweithöchste Steigerungsrate 

landesweit in der Entwicklung der 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten (2014 – 2018); 

Entwicklung in den Untergrößen 

(Männer/Frauen/Deutsche/Ausländer) 

ebenso erfolgreich – teils 

Spitzenplätze im Landesvergleich 

• Arbeitslosenquoten in den 

Alterskohorten durchgängig leicht 

rückläufig auf konstant niedrigem 

Niveau (Zeitraum 2014 – 2018) 

• Reduktion von Kinderarmut bzw. 

deren Verstetigung durch spürbare 

Verbesserungen in der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und 

zielgerichteten kommunalen 

Unterstützungsangeboten für die 

betroffenen Personengruppen 

 

• zunehmende Tendenz zu „Überalterung“; 

im Landkreis Karlsruhe wird im Jahr 2035 

prognostiziert das „dritthöchste“ 

Durchschnittsalter im Land Baden-

Württemberg erreicht sein 

• fortbestehendes Risiko verstetigter 

Arbeitslosigkeit von arbeitsmarktfernen 

Personen 

• zunehmende soziale Ungleichheiten für 

arbeitsmarktferne Gruppen aufgrund von 

Qualifikationsunterschieden und darauf 

beruhenden geringen Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt 

• Verfestigung von Armut und 

Benachteiligung bei Zugewanderten, 

Menschen mit Migrationshintergrund und 

Alleinerziehenden 

• Verfestigung der Benachteiligung von 

Kindern und Jugendlichen, die in prekären 

Verhältnissen aufwachsen 

• Fachkräfteengpässe, wenn Arbeitskräfte- 

und Bildungspotentiale nicht genutzt 

werden 
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• beständig hohe 

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 

auch für zugewanderte Menschen und 

Menschen mit Migrationshintergrund 

zur Behebung der Fachkraftengpässe  

 

 

2. Zielgruppen der Förderung 

 

Arbeitsmarkt im Überblick - Karlsruhe  

Berichtsmonatsvergleich Dezember 2022, Dezember 2023, Dezember 2024 

Ausgewählte  

Merkmale 

12/ 2022 Veränderung 

2022 zu 

2023 

12/ 2023 Veränderung 

2023 zu 

2024 

12/ 2024 

Arbeitslose 

 
8.297 823 9.121 1.088 10.209 

Arbeitslose SGB III 

 
4.084 339 4.423 535 4.958 

Arbeitslose SGB II 

 
4.214 484 4.698 553 5.251 

Arbeitslosenquote 

 
3,3 0,2 3,5 0,4 3,9 

Arbeitslosenquote SGBIII 

 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,9 

Arbeitslosenquote SGB II 

 
1,7 0,1 1,8 0,2 2,0 

Gemeldete 

 Arbeitsstellen 

 

2.854 -176 2.683 111 2.794 



 

 
 

5 

 

Unterbeschäftigung (ohne  

Kurzarbeit) 

 

11.704 987 12.691 605 13.286 

Unterbeschäftigungsquote 4,6 0,3 4,9 0,1 5,0 

Eigene Darstellung; Quelle: Bundesagentur für Arbeit. Arbeitsmarktreport, Dezember 2024 

 

Folgende Schaubilder beziehen sich auf den Gebietsstand und den Berichtsmonat Dezember 

2024, Kreis Karlsruhe 

Eckwerte Arbeitsmarkt: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Geschlecht, 

Altersgruppen, Staatsangehörigkeit, Berufsabschluss 
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Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)
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Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II, Dezember 2024, Karlsruhe 

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_f=bw_Karlsr

uhe&topic_f=amr-amr 

 

 

Veränderung gegenüber 

Vorjahresmonat1)

Dez 2023 Nov 2023 Okt 2023

absolut in % absolut in % in % in %

Bestand an Arbeitsuchenden

 Insgesamt 9.056 9.083 9.197 -27 -0,3 63 0,7 0,9 3,1

Bestand an Arbeitslosen

 Insgesamt 5.251 5.263 5.280 -12 -0,2 553 11,8 9,0 9,5

 53,3%    Männer 2.800 2.782 2.786 18 0,6 336 13,6 12,2 13,9

 46,7%    Frauen 2.451 2.481 2.494 -30 -1,2 217 9,7 5,7 5,0

 8,4%    15 bis unter 25 Jahre 439 463 471 -24 -5,2 24 5,8 5,0 4,2

 2,4%    dar. 15 bis unter 20 Jahre 128 146 179 -18 -12,3 -10 -7,2 -5,2 -1,6

 30,7%    50 Jahre und älter 1.610 1.579 1.623 31 2,0 167 11,6 7,3 13,3

 20,3%    dar. 55 Jahre und älter 1.064 1.050 1.088 14 1,3 116 12,2 7,7 16,0

 39,2%    Langzeitarbeitslose 2.057 2.029 1.989 28 1,4 365 21,6 19,6 17,9

 27,5%    dar. 25 bis unter 55 Jahre 1.444 1.426 1.388 18 1,3 239 19,8 17,3 13,9

 10,7%    dar. 55 Jahre und älter 562 551 550 11 2,0 127 29,2 28,1 30,0

 5,0%    Schw erbehinderte Menschen 260 260 250 - - 36 16,1 17,1 15,2

 51,6%    Ausländer 2.707 2.737 2.773 -30 -1,1 271 11,1 8,1 8,4

Zugang an Arbeitslosen

 Insgesamt 892 991 1.134 -99 -10,0 -140 -13,6 -9,4 18,9

 dar. aus Erw erbstätigkeit 133 132 140 1 0,8 -5 -3,6 -6,4 13,8

        aus Ausbildung/sonst. Maßnahme 296 328 406 -32 -9,8 -24 -7,5 9,3 17,3

        15 bis unter 25 Jahre 108 145 154 -37 -25,5 -11 -9,2 -2,0 12,4

        55 Jahre und älter 168 182 220 -14 -7,7 9 5,7 -0,5 20,9

 seit Jahresbeginn 12.129 11.237 10.246 x x 574 5,0 6,8 8,7

Abgang an Arbeitslosen

 Insgesamt 953 1.071 1.245 -118 -11,0 -280 -22,7 -7,4 3,0

 dar. in Erw erbstätigkeit 142 191 185 -49 -25,7 -10 -6,6 30,8 12,8

        in Ausbildung/sonst. Maßnahme 293 316 468 -23 -7,3 -182 -38,3 -29,9 -15,4

        15 bis unter 25 Jahre 131 154 214 -23 -14,9 -27 -17,1 -6,1 0,5

        55 Jahre und älter 160 230 228 -70 -30,4 -50 -23,8 36,1 18,8

 seit Jahresbeginn 12.391 11.438 10.367 x x 481 4,0 7,1 8,9

Arbeitslosenquoten bezogen auf

 alle zivilen Erw erbspersonen 2,0 2,0 2,0 x x x 1,8 1,9 1,9

 dar. Männer 2,0 2,0 2,0 x x x 1,8 1,8 1,8

        Frauen 2,0 2,1 2,1 x x x 1,9 2,0 2,0

        15 bis unter 25 Jahre 1,7 1,8 1,8 x x x 1,6 1,7 1,8

        15 bis unter 20 Jahre 1,7 1,9 2,4 x x x 1,8 2,0 2,4

        50 bis unter 65 Jahre 1,7 1,6 1,7 x x x 1,5 1,5 1,5

        55 bis unter 65 Jahre 1,6 1,6 1,7 x x x 1,5 1,5 1,5

        Ausländer 6,1 6,2 6,3 x x x 5,8 6,0 6,1

 abhängige zivile Erw erbspersonen 2,2 2,2 2,2 x x x 2,0 2,0 2,0

Unterbeschäftigung2)

 Arbeitslosigkeit im w eiteren Sinne 5.601 5.677 5.761 -76 -1,3 276 5,2 4,5 6,4

 Unterbeschäftigung im engeren Sinne 7.355 7.410 7.518 -55 -0,7 -96 -1,3 -0,9 2,1

 Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) 7.356 7.410 7.518 -54 -0,7 -95 -1,3 -0,9 2,1

 Unterbeschäftigungsquote 2,8 2,8 2,9 x x x 2,9 2,9 2,8

Leistungsberechtigte 2)

 Erw erbsfähige Leistungsberechtigte 11.906 11.819 11.808 87 0,7 286 2,5 3,7 3,9

 Nicht Erw erbsfähige Leistungsberechtigte 4.668 4.645 4.701 23 0,5 -116 -2,4 -2,5 -1,0

 Bedarfsgemeinschaften 8.747 8.666 8.670 81 0,9 161 1,9 2,6 3,0

1) Bei Quoten werden die entsprechenden Vorjahreswerte ausgewiesen. Arbeitslosenquoten nach © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

   Rechtskreisen sind anteilige Quoten, d.h. aufgrund der jeweils gleichen Basis ergibt sich in Summe die Arbeitslosenquote insgesamt.

2) Vorläufige, hochgerechnete Werte für Oktober 2024 bis Dezember 2024.

Merkmale Dez 2024 Nov 2024 Okt 2024 Vormonat
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Zusätzlich zu den oben aufgeführten Statistiken ist die Statistik der Suchtberatungsstellen 

des Landkreis Karlsruhe aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Arbeitsmarktstrategie lagen noch keine gesicherten Fallzahlen für den gesamten Landkreis 

für das Jahr 2022 vor. 

 

Suchtberatungsstellen Klienten Statistik 2019 – 2023 Landkreis Karlsruhe  

• Karlsruhe, 

Landkreis 

• Stichtag  

31.12.2019 

• Stichtag  

31.12.2020 

• Stichtag  

31.12.2021 

• Stichtag  

31.12.2022 

• Stichtag  

31.12.2023 

• Anzahl 

Klient/-

innen 

(mit 

einmaligem 

Kontakt und  

Beratung 

und 

Behandlung) 

• 2170 • 1908 • 2001 • 1903 • 1935 

• davon 

Bezug von 

ALG II 

• 333 • 262 • 264 • 210 • 271 

• davon 

Anlass 

(Haupt-

)Diagnose 

Alkohol 

• 975 • 748 • 862 • 796 • 851 

Quelle: Suchtberatungsstellen bwlv, agj, evangelische Stadtmission 

 

Die dem Grunde nach noch stets gültige sozioökonomische Analyse und SWOT-Analyse für 

Baden-Württemberg zeigt auf, dass in Baden-Württemberg gesellschaftliche Teilhabe und 

Armutsrisiken insbesondere gruppenspezifisch weiterhin in starkem Maße ungleich verteilt 

sind. Zudem hat sich die Armutsgefährdungsquote zuletzt leicht erhöht. Von 

gesellschaftlichen Benachteiligungen sind verstärkt Frauen, Alleinerziehende und Familien 

mit (mehreren) Kindern bzw. Kinder in den entsprechenden Haushalten, Menschen mit 

niedriger Qualifikation, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen (bspw. Suchtthematik) oder Behinderung betroffen. 

Diese Personengruppen können stärker als andere mit einer Verfestigung von Armut und 

Benachteiligung, dauerhaft ausbleibender sozialer Integration und Teilhabe und damit auch 
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mit dem Risiko fortbestehender geschlechts- oder herkunftsspezifischer 

Chancenungleichheit konfrontiert sein; dies nicht nur am Arbeitsmarkt. Schwierigkeiten 

zeigen sich dabei oft schon beim Schulerfolg. Menschen mit geringer Qualifikation bzw. ohne 

Berufsausbildung haben ein höheres Risiko arbeitslos zu werden und in der 

Langzeitarbeitslosigkeit zu verbleiben. Nicht zuletzt sind die genannten Aspekte immer auch 

mit einem Risiko nicht genutzter, aber benötigter Fachkräftepotenziale verbunden.  

 

In der Strategiesitzung am 11.02.2025 hat sich der Arbeitskreis für den Landkreis auf 

folgende regionale Zielgruppen im Förderbereich Arbeit und Soziales festgelegt: 

 

Besonderer Förderbedarf auf regionaler Ebene besteht demnach weiterhin für besonders 

benachteiligte, arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose mit multiplen 

Vermittlungshemmnissen und für Schülerinnen und Schüler, die von Schulabbruch bedroht 

sind. Auch künftig soll die regionale Umsetzung des ESF in Baden-Württemberg dazu 

beitragen, spezifische regionale Kontextbedingungen aufzugreifen und eine an den 

regionalen Bedarfslagen ausgerichtete Förderung zu ermöglichen. Die Förderung soll sich 

dabei weiterhin auch an benachteiligte Zielgruppen außerhalb des SGB-Leistungsbezugs 

richten, dabei insbesondere an Menschen in psychosozialen Problemlagen, mit 

gesundheitlichen Einschränkungen, Suchterkrankungen, Überschuldungen, 

Gewalterfahrungen oder in prekären Familien- oder Wohnverhältnissen. 

 

Geförderte Projekte sollen vielfach belastete, arbeitsmarktferne Zielgruppen ansprechen, 

bei denen eine Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Regel nur über 

Zwischenschritte der gesellschaftlichen, psychosozialen und gesundheitlichen Stabilisierung 

möglich sein wird.  

 

Besonderen Belastungen aus Lebensbrüchen, Gewalterfahrungen, Suchterfahrungen, 

Migrations- und Fluchtbiographien, aber auch aus Langzeitarbeitslosigkeit und damit 

verbundenen psychosozialen Belastungsfolgen ist bei diesen Zielgruppen besonders 

Rechnung zu tragen. Vorhandene Fähigkeiten, Qualifikationen und individuelle Stärken 

sollen herausgearbeitet und gefördert und damit Beiträge zur Vorbereitung auf die aktive 

Teilhabe der Zielgruppen am ökonomischen und gesellschaftlichen Leben geleistet werden. 

 

Es besteht u. a. eine große bildungspolitische Herausforderung darin, die Zahl der 

Schulabgänge ohne anerkannten Abschluss, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund, weiter zu reduzieren. Neben Schülerinnen und Schülern, die von 

Schulversagen und Schulabbruch bedroht sind, soll die Förderung weiter übergreifend auch 
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marginalisierte bzw. ausbildungsferne junge Menschen in den Fokus nehmen, die von 

Regelsystemen nicht erreicht werden.Bewährte Ideen können und sollen weiterentwickelt 

und kreative Ziele formuliert werden.  

Durch das offene, breite Arbeitsmarktprogramm können somit sämtliche Zielgruppen und 

auch sehr spezialisierte Gruppen erreicht werden. 

Die Mindestteilnehmendenzahl pro Projekt beträgt grundsätzlich 10 Teilnehmende. 

Frauen und Alleinerziehende sind weiterhin überproportional zu beteiligen. Spezifische 

Maßnahmen für Frauen und alleinerziehende Elternteile (auch in Teilzeit) sind demnach 

erwünscht. 

Es können 1-jährige Projektanträge (abhängig vom Projektantrag und der Ausgestaltung) 

gestellt werden. Eine 2-jährige Förderung ist möglich! 

 

Fazit: Zielgruppen 

Langzeitarbeitslose Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen auch außerhalb des 

SGB-Leistungsbezug, rechtsübergreifende Maßnahmen etc. 

Benachteiligte, marginalisierte, entkoppelte ggfs. von Wohnungslosigkeit bedrohte junge 

Menschen, SchulabbrecherInnen, etc. 

 

 

3. Ziele der Förderung 

 

• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Teilhabechancen von Menschen, die 

besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind 

• Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit 

 

 

4. Umsetzung der Fördermaßnahmen 

 

Projektinhalte 

Folgende geeignete methodische Förderansätze werden vom ESF-Arbeitskreis präferiert:  

• aufsuchende und nachgehende Angebote 

• niedrigschwellige Förderung 
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• Hilfestellungen bei der Nutzung von vorhandenen Unterstützungs- und 

Beratungsangeboten 

• altersangemessene Unterstützungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

• intensive individuelle Betreuung und (sozialpädagogische) Begleitung der 

Teilnehmenden 

• Aktivierung der Zielgruppe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

• Sicherung von Übergängen für die Teilnehmenden  

• Vernetzung/ Kooperation mit weiteren relevanten Partnern aus dem Sozialraum 

• assistierte Beschäftigung 

• Förderung der Teilzeitausbildung 

• assistierte Ausbildung in Pflegehelferberufen 

• tagesstrukturierende, sozialintegrative Beratung- und Begleitungsangebote, 

Aufschließen von weiterführenden Hilfestrukturen 

• Hilfestellungen bei prekären Wohnverhältnissen 

• Projektträger sind daher aufgerufen, für das skizzierte Vorhaben realistische 

Zielstellungen zu definieren und mit geeigneten, tragfähigen Handlungsansätzen zu 

untersetzen.  

• Projektträger sind aufgerufen, ihre Angebote in der Fläche zu positionieren. 

Aufsuchende Projekte, die einen systemischen Ansatz und eine vernetzte Struktur 

beinhalten, sind gewünscht. 

• Maßnahmen sind ebenfalls gleichstellungspolitisch auszurichten und auf die jeweils 

besonderen Problemlagen und Erfordernisse aller Geschlechter abzustellen.  

 

 

5. Grundlegende Voraussetzungen für eine Förderung sowie Querschnittsziele im ESF Plus  

      Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Charta) 

 

Allen Querschnittszielen übergeordnet ist als grundlegende Voraussetzung die Achtung der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 8 der ESF-Plus-Verordnung). Der 

ESF Plus soll positiv zur Einhaltung und zum Schutz aller in der Charta verankerten Grund-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN
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rechte beitragen. Vorhaben des ESF Plus müssen daher unter Einhaltung der Charta durchge-

führt werden. Dabei müssen auch die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention 

Berücksichtigung finden. 

Den Teilnehmenden ist im Teilnahmefragebogen bekannt zu machen, dass die Fördermaß-

nahme unter Beachtung der Charta der Grundrechte durchgeführt wird (siehe letzte Seite 

des Teilnahmefragebogens, die aufzubewahren ist). 

 

Querschnittsziele 

Die Querschnittsziele „Gleichstellung der Geschlechter“, „Chancengleichheit und Nichtdiskri-

minierung“, „Nachhaltigkeit im Sinne des Klimaschutzes“ sowie „Transnationale Zusammen-

arbeit/Kooperationen“ sind im Antrag angemessen zu berücksichtigen. Beispiele für Instru-

mente und Methoden der Umsetzung finden Sie auf unserer ESF-Webseite zu den Quer-

schnittszielen, Hinweise zur Integration der Querschnittsziele in der Förderperiode 2021-

2027 erhalten Sie in der Online-Materialsammlung der Agentur für Querschnittsziele im ESF 

Plus. 

 

Gleichstellung der Geschlechter 

Das Querschnittsziel „Gleichstellung der Geschlechter“ im ESF Plus zielt darauf ab, die 

geschlechtsbezogene Segregation am Arbeitsmarkt abzubauen sowie  

Geschlechterstereotype und die Diskriminierung von nicht-binären Personen zu überwinden. 

Das Leitziel ist es, einen Beitrag zur gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen, 

Männern und nicht-binären Personen zu leisten. Angestrebt wird zudem, dass der 

Frauenanteil in Maßnahmen mindestens ihrem Anteil an der Zielgruppe entspricht.  

Die Maßnahmen sind an den geschlechtsbezogenen Lebenslagen (Familie oder 

alleinerziehend) und Barrieren auszurichten, etwa durch die Berücksichtigung einer 

besonderen Unterstützung für diese Zielgruppe. Es soll – wenn möglich – ein Beitrag zur 

Überwindung von Geschlechterstereotypen geleistet werden.  

Gewünscht wird daher, dass der Projektantrag konkrete Aussagen zur Umsetzung des 

Querschnittsziels „Gleichstellung der Geschlechter“ in der Maßnahme trifft. 

 

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

Das Querschnittsziel „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ zielt darauf ab, jede 

Form von Diskriminierung – insbesondere aufgrund der ethnischen Herkunft, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung – zu 

bekämpfen. Die Maßnahmen sollen die Ausgangssituation von Menschen berücksichtigen, 

die besonders benachteiligt sind, das sind oftmals Ältere, Menschen mit Behinderung oder 

https://www.esf-bw.de/esf/esfplus/allgemein/querschnittsziele/
https://www.faqt-esf.de/
https://www.faqt-esf.de/
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Menschen mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die nachhaltige Beteiligung dieser 

Teilzielgruppen am Erwerbsleben zu erhöhen und die Segregation auf dem Arbeitsmarkt zu 

reduzieren. Die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention werden in der 

verpflichtenden durchgehenden Berücksichtigung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung 

sichergestellt. 

Gewünscht wird daher, dass der Projektantrag konkrete Aussagen zur Umsetzung des 

Querschnittsziels „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ in den Maßnahmen trifft. 

 

Nachhaltigkeit i.S.d. Schutzes der Umwelt und der Verbesserung ihrer Qualität  

Der ESF Plus selbst betont die Zielsetzung „der Vorbereitung einer grünen Wirtschaft“. Es 

werden daher alle Aktivitäten begrüßt, die darauf abzielen, über umweltschutzbezogene 

Inhalte zu beraten oder Einrichtungen/Unternehmen zu beteiligen, die sich im Umwelt- 

und/oder Klimaschutz engagieren. Auch einzelne projektbezogene Maßnahmen und Inhalte, 

die zum Ziel der Nachhaltigkeit im Sinne des Schutzes der Umwelt und der Verbesserung ih-

rer Qualität und insbesondere zu den Klimaschutzzielen beitragen, sind ausdrücklich er-

wünscht. Des Weiteren empfehlen wir den Projektträgern, den Deutschen Nachhaltigkeits-

kodex anzuwenden und sich an den Empfehlungen zum Green Public Procurement1 zu orien-

tieren.  

 

Transnationale Kooperation 

Im Rahmen der Umsetzung des ESF Plus in Baden-Württemberg sind transnationale Formen 

der Zusammenarbeit oder des Austausches möglich. Dies kann zum Beispiel über einen 

gegenseitigen Austausch von projektbezogenen Umsetzungserfahrungen erfolgen oder über 

gegenseitige Austauschkontakte zwischen Teilnehmenden der Fördermaßnahmen. 

Besonders erwünscht sind transnationale Komponenten mit Partnern in den 

Mitgliedsländern der Europäischen Strategie für den Donauraum sowie der Europäischen 

Strategie für den Alpenraum. 

Wenn transnationale Ansätze vorgesehen sind, sind diese im Projektantrag aufzuführen und 

konkret zu beschreiben. 

 

 

 

 

 
1Green Public Procurement (GPP) wird von der EU-Kommission als ein Prozess definiert, in dem staatliche Stel-

len solche Waren und Dienstleistungen beschaffen, die hinsichtlich ihrer Erstellung und ihres Lebenszyklus im 

Vergleich zu gleichwertigen Leistungen und Produkten geringere Umweltauswirkungen aufweisen.  

https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/
https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/
https://donauraumstrategie.de/
https://alpine-region.eu/
https://alpine-region.eu/
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6. Personal 

 

Voraussetzung für den Erfolg der Projekte ist es, fachlich qualifiziertes Personal einzusetzen 

und einen bedarfsgerechten und angemessenen Personalschlüssel zu wählen. 

Dem Grundsatz der Kontinuität des Personals und des individuellen Ansatzes ist möglichst 

durch fest angestellte Arbeitnehmende Rechnung zu tragen, damit ein Vertrauensverhältnis 

aufgebaut werden kann. 

 

 

7. Qualitätssicherung 

 

Schulungen und Informationen für Projektträger und Antragstellende bietet das Projekt 

EPM+ – ESF-Plus-Projekte managen.  

 

 

8. Beihilferechtliche Einordnung 

 

Die Inhalte und Leistungen des vorliegenden regionalen Projektaufrufs sind nach vorläufiger 

Einschätzung zum Zeitpunkt des Projektaufrufes nicht beihilferelevant. Im Rahmen des Aus-

wahl- und Bewertungsverfahrens wird die Beihilferelevanz der positiv gevoteten Anträge 

nochmals überprüft. Die beihilferechtlichen Vorschriften sind dann zu beachten.  

 

 

9. Antragstellung und Zuwendungsvoraussetzungen  

 

Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts sowie 

(teil)rechtsfähige Personengesellschaften. Ausgeschlossen von einer Antragstellung sind na-

türliche Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen. 

 

Antragstellung 

Informationen zu den aktuellen Antragsunterlagen finden Sie auf der ESF-Webseite zur 

regionalen Förderung im ESF Plus. 

Dem Antragsformular ist eine ausführliche Projektbeschreibung (max. 15 Seiten, bei 

Kooperationsprojekten 20 Seiten) beizufügen sowie Berechnungsgrundlagen – bei 

Kooperationsprojekten auch bezüglich der Partnerinnen und Partner (zusätzliche 

https://www.esf-epm.de/
https://www.esf-bw.de/projekte-und-programme-umsetzen/regionale-foerderung/regionale-foerderung-durch-die-regionalen-arbeitskreise
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Berechnungen und nachvollziehbare Erläuterungen zum Kosten- und Finanzierungsplan 

sowie zu den geplanten Projektteilnahmen).  

Der Antragsteller bzw. spätere Zuwendungsempfänger ist für die ordnungsgemäße 

Umsetzung des Projektes verantwortlich. Bei Kooperationsprojekten empfehlen wir den 

Abschluss einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung mit den Partnern. 

Der der Bewilligung zu Grunde liegende Kosten- und Finanzierungsplan ist hinsichtlich des 

Gesamtergebnisses verbindlich.  

Im Antragsformular ist zu bestätigen, dass die direkten Personalkosten mit der beim 

Begünstigten üblichen Vergütungspraxis für die betreffende berufliche Tätigkeit oder mit 

dem geltenden nationalen Recht, Tarifverträgen oder offiziellen Statistiken in Einklang 

stehen und dass für die Durchführung der Fördermaßnahme Projektmitarbeitende (internes 

Personal) mindestens wie im Antrag aufgeführt freigestellt werden. 

Voraussetzung für eine Bewilligung ist unter anderem, dass der Antragsteller im Rahmen des 

Antragsverfahrens die erforderlichen Unterlagen zur Identifikation entsprechend den 

regulatorischen Legitimationsanforderungen an Banken- und Finanzinstitute vorlegt (vgl. 

Antragsformular). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das 

Zuschussgeschäft die Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes (GwG) erklärt. Die nach § 10 

Abs. 1 Nr. 1 GwG erforderliche Identifizierung des Vertragspartners ist eine einzuhaltende 

allgemeine Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die durch die L-Bank zwingend zu erfüllen ist. 

Aufgrund dieser Verpflichtung sind die Vertragspartner und ggf. eine für den Vertragspartner 

handelnde Person vor Begründung jeglicher Geschäftsbeziehung oder Durchführung der 

Transaktion zu identifizieren.  

Im Zuwendungsverfahren begründet die Antragstellung eine solche Geschäftsbeziehung 

nach der die GwG-Regelungen zur Anwendung gelangen. Um die erforderliche Prüfung der 

Identität des Vertragspartners durchführen zu können, müssen Antragstellende einen 

Formular-Assistenten der L-Bank nutzen, auf den im Antragsformular verwiesen wird. 

Für die Antragstellung drucken Sie die Antragsunterlagen bitte vollständig aus und senden 

diese unterschrieben in einfacher Ausfertigung (nicht gebunden und nicht geheftet) an 

 

L-Bank Baden-Württemberg, Bereich Finanzhilfen 

Schlossplatz 10 

76113 Karlsruhe 

Zusätzlich senden Sie bitte den vollständigen Antrag per E-Mail an die ESF- 

Geschäftsstelle ([geschaeftsstelle.esf@landratsamt-karlsruhe.de]). 
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Antragsfrist 

Die Anträge müssen bis zum 31. Mai des Jahres vollständig und unterschrieben in 

Papierform bei der L-Bank eingegangen sein (Eingangsstempel der L-Bank).  

Zur Sicherstellung des fristgerechten Eingangs wird empfohlen, Anträge per „Einschreiben 

Einwurf“ zu versenden. Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für den Nachweis des 

Versands und der fristgemäßen Zustellung beim Absendenden bzw. Antragstellenden liegt. 

 

Auswahlverfahren 

Die Bewertung und Auswahl der eingegangenen Förderanträge erfolgt in einem 

Rankingverfahren. 

Die Anträge werden bewertet auf der Grundlage der Methodik und Kriterien für die Auswahl 

von Vorhaben im Rahmen der ESF-Plus-Förderperiode in Baden-Württemberg 2021-2027, 

beschlossen vom ESF-Begleitausschuss am 16. Mai 2024 (Link zu den Auswahlkriterien). 

Die vorhabenbezogenen Auswahlkriterien umfassen:   

• Erfüllung der formalen Fördervoraussetzungen im Rahmen des ESF Plus,  

• Gesicherte Gesamtfinanzierung,  

• Fachliche Qualität des Projekts hinsichtlich der Erreichbarkeit der im Programm 

des ESF Plus für Baden-Württemberg sowie in der Strategie des ESF-Plus-

Arbeitskreises festgelegten Ziele einschließlich der Berücksichtigung der 

Querschnittsziele, 

• Qualifikation und Leistungsfähigkeit (Zuverlässigkeit) des Antragstellenden und 

der Kooperationspartner, 

• Angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

 

 

10. Art, Umfang und Laufzeit der Förderung  

 

Die Projektförderung erfolgt im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung über das Programm für 

den ESF Plus des Landes Baden-Württemberg in der Förderperiode 2021-2027. 

Laufzeit der Projekte 

Durchführungszeitraum: 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 oder 31. Dezember 2027. 

 

Kofinanzierung durch den ESF Plus und Rechtsanspruch 

Projekte können grundsätzlich bis zu 40 Prozent aus dem ESF Plus gefördert werden. Der 

ESF-Plus-Anteil sollte nicht unter 30 Prozent liegen. 

https://www.esf-bw.de/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2021-2027/01_Rechtliche_Vorgaben/Auswahlkriterien_final_BGA_Beschluss_16-05-24.pdf
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Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die 

Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahmen dürfen vor 

der Bewilligung nicht begonnen werden. 

 

Verbot der Mehrfachförderung 

Zur Finanzierung der bezuschussten Kosten dürfen keine weiteren Zuschüsse aus ESF-Plus-

Mitteln oder sonstigen EU-Mitteln eingesetzt werden. 

 

 

11. Förderfähige Ausgaben  

 

Förderfähige Kostenpositionen 

Direkte Personalausgaben (Position 1.1 im Kostenplan) 

Förderfähig sind direkte Personalausgaben für internes Personal für alle Leistungen, die 

aufgrund eines Arbeitsvertrags vergütet werden, einschließlich Sozialabgaben und sonstigen 

Arbeitgeberanteilen für interne Mitarbeitende, die vorhabenspezifische Aufgaben 

wahrnehmen sowie Ausgaben für externes Personal, welches vorhabenspezifische Aufgaben 

übernimmt. Zu den vorhabenspezifischen Aufgaben zählen die unter Punkt 4. „Umsetzung 

der Fördermaßnahmen“ beschriebenen Aufgaben sowie weitere aus diesem Aufruf 

resultierende projektspezifische Tätigkeiten und Pflichten. 

Direkte interne Personalausgaben für fest bzw. befristet beschäftigtes Personal sind bis 

maximal 107.000 Euro pro Jahr und Vollzeitstelle (VZÄ) förderfähig. Nicht förderfähig sind 

u.a. Beiträge zu Berufsgenossenschaften, Arbeitgeberzuschüsse zur Beschaffung von 

Fahrzeugen, Fahrrädern, Rollern etc., auch dann nicht, wenn diese mit den Gehaltszahlungen 

erfolgen, sowie Abfindungen. Internes Personal soll bevorzugt eingesetzt werden. 

Direkte externe Personalausgaben: Förderfähig sind zudem Kosten für externes Personal, die 

sich aus einem Dienstleistungsvertrag ergeben, wenn dieses Personal vorhabenspezifische 

Aufgaben übernimmt.  

Kosten für externes Personal sind bis zu einem Tagessatz von 800 Euro und bis zu 100 Euro 

pro Stunde zuzüglich Umsatzsteuer, wenn nicht umsatzsteuerbefreit, förderfähig. Werden 

von externem Personal außerhalb der Personalkosten zusätzliche Kosten wie Reisekosten, 

Spesen o.ä. in Rechnung gestellt, sind diese nicht förderfähig. 

Direkte Ausgaben sind Ausgaben, die nachweislich im Rahmen der Projektdurchführung 

entstehen. Daher sollten möglichst bereits im Antrag die Aufgaben und Tätigkeiten für das 

interne und externe Personal beschrieben werden. 

Bitte informieren Sie sich im Detail zu den zuschussfähigen direkten Personalausgaben in der 

Aufstellung der förderfähigen Ausgaben.  

https://www.esf-bw.de/fileadmin/user_upload/DOWNLOAD_CENTER_2021-2027/FB_Arbeit_und_Soziales/FoeFae_Ausgaben_AEnd-final_03-2023.pdf
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Auf die Summe der förderfähigen direkten Personalausgaben wird ein Aufschlag von 23 

Prozent zur Deckung der Restkosten des Projekts gewährt (Restkostenpauschale). Dieser 

Pauschalsatz bezieht sich auf die Kostenposition 1.1 „Direkte Personalkosten“.  

 

Zusätzlich förderfähig und nicht in der Pauschale mitberücksichtigt sind nach Artikel 56 (2) 

der Verordnung (EU) 2021/1060 „Gehälter/Löhne und Zulagen, die an Teilnehmende gezahlt 

werden“ und damit die folgenden Kostenpositionen:  

• 2.1 „Gehälter, Löhne auch Ausbildungsvergütungen“, die vom Träger ausbezahlt 

werden 

• 4.1 „Bürgergeld“ als durchlaufende Kosten- und Finanzierungsmittel 

• 4.5 „Unterstützungsgelder, Gehälter, Löhne auch Ausbildungsvergütungen an 

Teilnehmende durchlaufend“ als durchlaufende Kosten- und Finanzierungsmittel 

Diese Kostenpositionen können zusätzlich anerkannt bzw. abgerechnet werden. 

Weitere Ausgaben sind nicht förderfähig und weitere Kostenpositionen sind nicht geöffnet. 

 

Buchführungssystem 

Es ist ein separates Buchführungssystem oder ein geeigneter Buchführungscode (z. B. 

Kostenstelle) zu verwenden. 

 

 

12. Auszahlung und Verwendungsnachweis 

 

Die L-Bank übernimmt im Rahmen ihrer Aufgabe als bewilligende Stelle im ESF Plus das 

weitere Bewilligungsverfahren, das Auszahlungsverfahren sowie die Prüfung im Rahmen der 

Verwendung der Mittel.  

In den Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen des 

Programms des Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg, Förderperiode 2021-2027 

(NBest-P-ESF Plus-BW), welche Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind, erhalten Sie 

Informationen über Ihre Nachweispflichten wie Verwendungsnachweise und Sachberichte.  

Ein Zwischenverwendungsnachweis (bei zweijährigen Projekten) ist der L-Bank bis zum 31. 

März des Folgejahres vorzulegen. Der Sachbericht ist durch die Geschäftsführung des 

regionalen Arbeitskreises zu unterschreiben.   

Spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums sind der L-Bank ein 

Schlussverwendungsnachweis sowie dem regionalen Arbeitskreis ein Abschlussbericht 

https://www.esf-bw.de/fileadmin/user_upload/DOWNLOAD_CENTER_2021-2027/Allgemeine_Informationen/Vorgaben_und_Unterlagen/202107_NBest-P-ESF-BW_L-Bank.pdf
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vorzulegen. 

 

 

13. Mitwirkungspflichten 

 

Im Falle einer Förderzusage kommen umfangreiche Pflichten auf Sie als Träger zu, u. a. zur 

Erhebung von Daten über das Projekt und seine Teilnehmenden. Außerdem sind Sie als 

Zuwendungsempfänger verpflichtet, an Monitoring- und Evaluationsmaßnahmen 

teilzunehmen sowie bei Prüfungen mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Im Falle einer Bewilligung müssen Sie über die EDV-technischen Voraussetzungen 

(Internetzugang) verfügen, um die Anbindung an das L-Bank-System ZuMa (Zuschuss-

Management-System) zu gewährleisten und die notwendigen Daten für Monitoring und 

Evaluation in einem vorgegebenen Format elektronisch übermitteln zu können. 

Die Ausführungen in den nachfolgenden Punkten sind nicht abschließend und können 

ergänzt oder geändert werden. 

 

 

13.1 Evaluation 

 

Die Evaluation erfolgt durch das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) 

Köln. Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, dem Evaluierenden alle für die Evaluation 

erforderlichen Kontaktdaten und Informationen über Projektverlauf und Teilnehmende zur 

Verfügung zu stellen und auch nach Ende des Projekts für Auskünfte zur Verfügung zu 

stehen. 

 

 

13.2 Datenerhebung  

 

Teilnehmende müssen während der Projektlaufzeit – möglichst zeitnah nach dem Eintritt – 

einmalig einen Teilnahmefragebogen ausfüllen. Sie sind über die Notwendigkeit, die 

Rechtmäßigkeit und den Umfang der Datenerhebung zu informieren. Eintritts- und 

Austrittsdatum der Teilnehmenden sind zu dokumentieren. 

Teilnehmende, die nur an einer kurzzeitigen Informations-, Sensibilisierungs- und 

Motivierungsmaßnahme, einer Kurzberatung bzw. einem sonstigen Kurzkontakt bis zu ca. 

acht Stunden Dauer teilnehmen, müssen keinen Teilnahmefragebogen ausfüllen. Sie sind als 
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Bagatellteilnehmende mit dem Verwendungsnachweis zu melden. Eine sorgfältige Schätzung 

der Bagatellteilnehmenden ist zulässig. 

Der Teilnahmefragebogen des Förderbereichs Arbeit und Soziales ist auf der ESF-Webseite 

eingestellt. 

Die Angaben aus dem Fragebogen – mit Ausnahme der persönlichen Kontaktdaten – sind in 

eine Zeile der Upload-Tabelle – eine von der L-Bank in ZuMa zur Verfügung gestellte 

Vorlagendatei zur Eingabe von Teilnehmenden-Daten – zu übertragen (Link zum ZuMa-

Portal). Die „interne Codierung“ muss eindeutig und in Fragebogen und Upload-Tabelle 

identisch sein. Sie können die Upload-Tabelle jederzeit in ZuMa hochladen. Die persönlichen 

Kontaktdaten sind in die Kontaktdatentabelle einzutragen. 

Die Upload- bzw. die Kontaktdatentabelle sind mit gleichem Datenstand zu jedem 

Verwendungsnachweis sowie zusätzlich zum 30. Juni und zum 31. Dezember auf das ZuMa-

Portal der L-Bank (Upload-Tabelle) und das ISG-Portal (Kontaktdatentabelle) hochzuladen. 

Zusätzlich sind die Tabellen mit der Abgabe des Schlussverwendungsnachweises 

hochzuladen.   

Im ZuMa-Portal werden bei jedem Hochladen die bereits hochgeladenen Upload-Tabellen 

komplett überschrieben, deshalb ist die Upload-Tabelle fortzuschreiben/zu verlängern.  

Die Kontaktdaten werden zur Erfassung des langfristigen Ergebnisindikators sowie zu 

Evaluationszwecken benötigt. Der langfristige Ergebnisindikator (z. B. Statuswechsel) wird 

vom ISG Köln über Befragungen der Teilnehmenden ermittelt. Hierbei handelt es sich um 

eine von der EU vorgeschriebene, stichprobenartige Nachbefragung der Teilnehmenden, die 

sechs Monate nach individuellem Austritt aus dem Projekt durchgeführt wird. 

 

Indikatoren 

Im Programm des Europäischen Sozialfonds Plus für Baden-Württemberg sind Ziele definiert, 

die mit den ESF Plus finanzierten Maßnahmen im Laufe der Förderperiode 2021-2027 

erreicht werden sollen. Inwieweit die einzelnen Fördermaßnahmen dazu beitragen, diese 

Ziele zu erreichen, wird mit zwei unterschiedlichen Indikatoren, dem Output- und dem 

Ergebnisindikator, gemessen. 

 

Es gilt folgender Outputindikator: Gesamtzahl der Teilnehmenden (EECO01) 

Die Anzahl des Outputindikators ist aus der Aufsummierung in der Upload-Tabelle 

ersichtlich. 

Es gilt folgender Ergebnisindikator: Anteil Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme auf 

Arbeitsuche sind, eine schulische/berufliche Bildung absolvieren, eine Qualifizierung erlangt 

haben oder einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbstständige (AHE01) 

https://www.esf-bw.de/datenerhebung
https://zuma.l-bank.de/zuma/seiten/main.jsf?dswid=-5152
https://zuma.l-bank.de/zuma/seiten/main.jsf?dswid=-5152
https://www.isg-institut.de/bw2127/
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Mit dem kurzfristigen Ergebnisindikator werden die erwarteten Auswirkungen der 

Fördermaßnahmen ermittelt. 

Bei dem kurzfristigen Ergebnisindikator: „Anteil Teilnehmende, die nach ihrer Teilnahme auf 

Arbeitsuche sind, eine schulische/berufliche Bildung absolvieren, eine Qualifizierung erlangt 

haben oder einen Arbeitsplatz haben, einschließlich Selbstständige“ gilt: 

Es muss keine Prüfung stattfinden, um ein Lernergebnis zu bescheinigen. Für die 

Teilnehmenden ist jedoch ein Zertifikat im Sinne einer qualifizierten 

Teilnahmebescheinigung auszustellen, das mindestens das formale Ergebnis der 

Qualifizierung bescheinigt. Das bedeutet, dass neben Dauer und Gegenstand der Maßnahme 

auch ersichtlich sein muss, dass Teilnehmende die vorgesehenen Maßnahmenbestandteile 

(Inhalte) absolviert haben. Die qualifizierte Teilnahmebescheinigung bzw. eine Kopie davon 

muss auf Anforderung vorgelegt werden können, bspw. in digitaler Form. 

 

 

14. Publizitätsvorschriften und -pflichten 

 

Die Projektbeteiligten, insbesondere die Teilnehmenden, sind in geeigneter Form über die 

Finanzierung aus dem ESF Plus zu informieren (Publizitätspflicht nach Art. 50 Verordnung 

(EU) Nr. 2021/1060). Grundsätzlich ist bei allen Veröffentlichungen, Veranstaltungen und 

Teilnahmebescheinigungen im Zusammenhang mit dem Projekt darauf hinzuweisen, dass 

das Projekt aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert wird. Dazu sind die 

entsprechenden Logos und Vorlagen (z. B. Maßnahmeplakat) hochzuladen und zu 

verwenden.  

Darüber hinaus sind hinsichtlich der Publizitätspflichten folgende Schritte zu beachten: 

Aushang eines ESF-Plus-Maßnahmenplakats: 

• Das Maßnahmenplakat mit Informationen zu dem Projekt ist gut sichtbar bspw. im 

Eingangsbereich und an jedem Durchführungsort auszuhängen (Link zum 

Maßnahmenplakat).  

Hinweis auf der Webseite und Social-Media-Seiten: 

• Sofern Ihre Organisation eine Webseite betreibt oder Sie soziale Medien nutzen, 

stellen Sie dort eine kurze Projektbeschreibung ein, aus der die Ziele und Ergebnisse 

sowie die finanzielle Unterstützung durch die EU hervorgehen – unter Verwendung 

der entsprechenden Logos (Link zum Logo). 

Die Erfüllung der Publizitätspflichten ist in geeigneter Weise zu dokumentieren (bspw. 

Belegexemplare, Fotodokumentation, Screenshots o.ä.). Verstößt der 

https://www.esf-bw.de/massnahmenplakat-sm
https://www.esf-bw.de/massnahmenplakat-sm
https://www.esf-bw.de/logos-sm
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Zuwendungsempfänger gegen die Publizitätspflichten und trifft keinerlei 

Abhilfemaßnahmen, können bis zu 3 Prozent des Zuschusses gestrichen werden. 

 

 

15.  Rechtsgrundlagen  

 

Für die Zuwendungen gelten das Recht der Europäischen Union, insbesondere die aktuell 

geltenden Verordnungen (EU) Nr. 2021/1057 und Nr. 2021/1060 sowie das gemäß Art. 2 i. V. 

m. Art. 74 Abs. 1 a) Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 anwendbare nationale Recht, 

insbesondere §§ 35 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und die §§ 23, 44 

Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie die nationalen Förderfähigkeitsregelungen im Sinne 

von Art. 63 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 (förderfähige Ausgaben). Weitere 

rechtliche Vorgaben ergeben sich aus dem Zuwendungsbescheid und seinen 

Nebenbestimmungen (Link zu NBest-P-ESF-BW).  

Weitere Bestimmungen zur Projektabwicklung finden sich in der Übersicht über die 

förderfähigen Ausgaben. Vorschriften, Vorgaben und Regelungen sind abrufbar auf der 

Webseite des ESF.   

 

 

16. Subventionserhebliche Tatsachen 

 

Im Rahmen dieses Projektaufrufs gewährte Zuschüsse sind eine Subvention im Sinne des 

Subventionsgesetzes.  

Unrichtige oder unvollständige Angaben zu subventionserheblichen Tatsachen können nach 

§ 264 Strafgesetzbuch (StGB) – Subventionsbetrug – strafbar sein, sofern die Angaben für 

den Antragsstellenden oder einen anderen vorteilhaft sind. Gleiches gilt, wenn die L-Bank 

bzw. das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration über subventionserhebliche 

Tatsachen in Unkenntnis gelassen worden ist. 

Subventionserheblich sind insbesondere  

• Angaben zum Vorhaben (Beschreibung des Vorhabens, Angaben zum internen und exter-

nen Personal, zu Kosten und Finanzierung einschließlich Aufgabenbeschreibungen, Zu-

wendungsempfänger). 

• Angaben, von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a Landesverwal-

tungsverfahrensgesetz) oder anderen Rechtsvorschriften (NBest-P ESF Plus-BW) die 

Rückforderung der Zuwendung abhängig ist. Dies sind insbesondere Mitteilungs- und 

https://www.esf-bw.de/fileadmin/user_upload/DOWNLOAD_CENTER_2021-2027/Allgemeine_Informationen/Vorgaben_und_Unterlagen/202107_NBest-P-ESF-BW_L-Bank.pdf
https://www.esf-bw.de/projekte-und-programme-umsetzen
https://www.esf-bw.de/fileadmin/user_upload/DOWNLOAD_CENTER_2021-2027/Allgemeine_Informationen/Vorgaben_und_Unterlagen/202107_NBest-P-ESF-BW_L-Bank.pdf
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Nachweispflicht nach Nr. 4 der Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-

rung im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg 

Förderperiode 2021-2027 (NBest-P-ESF Plus-BW). 

Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte  

oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Zuwen-

dung (vgl. § 4 Subventionsgesetz). 

Rechtsgrundlagen sind § 264 Strafgesetzbuch und §§ 3 und 4 Subventionsgesetz vom 29. Juli 

1976 (BGBl. I S. 2037) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Vergabe von Subventio-

nen nach Landesrecht vom 1. März 1977 (GBl. S. 42). 

 

 

17. Ansprechpersonen 

 

Bei Fragen zu den Antragsformularen richten Sie bitte eine E-Mail an die ESF-Verwaltungsbe-

hörde im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg (Ref. 

45): ESF@sm.bwl.de  

mailto:ESF@sm.bwl.de
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